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 Wichtige Informationen 

 aus dem Steuerrecht 
 

 Ausgabe IV/2025 
 
Man muss glücklich sein, um glücklich zu machen. Und man muss glücklich machen, um glücklich zu bleiben. 
Maurice Maeterlinck; 1862 – 1949, belgischer Dichter und Dramatiker 
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1. Steueränderungsgesetz 
 
Das Bundeskabinett hat den Regierungsentwurf für das Steueränderungsgesetz 2025 
beschlossen, Bundestag und Bundesrat sollen noch zustimmen. 
 
Wichtige Änderungen sind: 
 

· Die Entfernungspauschale im Rahmen des Werbungskostenabzugs bei den Einkünften aus 
nichtselbstständiger Arbeit soll auf 0,38 €/km einheitlich angehoben werden, anstatt bislang 
0,30 €/km und ab dem 21. km mit 0,38 €/km. 

 
· Für Geringverdiener soll die Mobilitätsprämie zeitlich entfristet werden. Ein Antrag auf 

Erstattung ab dem 21. Entfernungskilometer ist möglich, da Geringverdiener i. d. R. keine 
Einkommensteuer zahlen, von der sie Fahrtkosten absetzen könnten. 

 
· Für Übungsleiter sollen steuer- und sozialversicherungsfreie Aufwandsentschädigungen 

von 3.000 € jährlich auf 3.300 €, für Ehrenamtliche von 840 € auf 960 € angehoben 
werden. Beide können nebeneinander genutzt werden, ab 2026 müssen sie der Förderung 
gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke dienen. 

 
· Für gemeinnützige Organisationen steigt die Freigrenze für Einnahmen einschließlich 

Umsatzsteuer aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben von 45.000 € auf 50.000 €, 
innerhalb derer keine Körperschaft- oder Gewerbesteuer zu zahlen ist. E-Sport soll ab 2026 
als gemeinnützig anerkannt werden. 

 
· Die Stromsteuerentlastung für Land- und Forstwirte soll wieder eingeführt werden. 
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· Die 19 % Umsatzsteuer für Speisen auf Restaurant-/Verpflegungsdienstleistungen soll ab 
dem 1.1.2026 wieder auf 7 % sinken. Dies betrifft auch Cateringunternehmen, 
Convenience-Abteilungen etc. Für Getränke bleibt es weiterhin bei 19 %. 

 
· Die Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau soll erhalten bleiben.  

 
 
2. Digitaler Datenaustausch startet ab 2026 
 
Ab dem 1.1.2026 erfolgt der digitale Datenaustausch zwischen den Privaten Kranken- und 
Pflegeversicherungen sowie dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) bzw. dem 
Lohnabrechnungssystem. Die digitale Übermittlung soll das bisher papierbasierte Verfahren 
ersetzen, manuelle Nachmeldungen sind dann nicht mehr zulässig. 
 
Wird der Datenaustausch nicht korrekt durchgeführt, entstehen Arbeitnehmern beim 
Lohnsteuerabzug und bei der Einkommensteuerveranlagung Nachteile. Es spielt keine Rolle, ob 
der Arbeitgeber selbst die Meldungen durchführt oder durch einen Dienstleister durchführen lässt. 
Sowohl intern als auch extern sollten Personal und Dienstleister geschult werden. 
 
 
3. Entgelttransparenz ab 2026 
 
Bis 7.6.2026 muss die EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz in nationales Recht umgesetzt und an 
das geltende Entgelttransparenzgesetz angepasst werden. Ziele sind die Verhinderung 
geschlechtsspezifischer Lohndiskriminierung und mehr Gehaltstransparenz. 
 
Das bisherige Gesetz betrifft Unternehmen ab 200 Beschäftigten, ab 500 Beschäftigten besteht 
eine Meldepflicht zur Entgeltgleichheit. Geschlechtsspezifische Gehaltsdifferenzen und -strukturen 
sollen behoben bzw. analysiert werden. 
 
Gerichte haben auf Basis der bislang geltenden Regelungen Arbeitnehmerinnen einen Anspruch 
auf gleichen Lohn für gleiche bzw. gleichwertige Arbeit zuerkannt. Ein Gericht hatte einer 
Arbeitnehmerin höheren Lohn zugesprochen, da die männliche Vergleichsgruppe eine höhere 
Vergütung erhielt. Der Arbeitgeber hatte nicht hinreichend dargelegt und bewiesen, anhand 
welcher Kriterien, z. B. Berufserfahrung, Betriebszugehörigkeit und Arbeitsqualität bewertet und 
gewichtet wurden, um die Entgeltgleichheit sicherzustellen. 
 
In Unternehmen ab 200 Beschäftigten besteht ein Anspruch auf Mitteilung des Vergleichsentgelts 
aus einer Gruppe von mindestens 6 Personen, die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten. 
 
Unternehmen ab 500 Beschäftigten sind auch verpflichtet, zu prüfen und zu berichten, ob im 
Unternehmen Entgeltgleichheit herrscht. Der Bericht muss nach Geschlechtern aufgegliedert sein 
und sowohl Voll- als auch Teilzeittätigkeiten umfassen. Die Änderungen durch die EU-Richtlinie 
werden dazu führen, dass ein individueller Auskunftsanspruch zum Vergleichsentgelt in allen 
Betrieben bestehen wird, unabhängig von der Anzahl der Mitarbeitenden. Die Auskunft muss 
innerhalb von 2 Monaten nach der Anfrage erteilt werden. 
 
Ab 100 Mitarbeitenden sind die Betriebe auch verpflichtet, einen Bericht über die Entgeltgleichheit 
zu erstatten, und zwar ab 7.6.2031 alle 3 Jahre. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Von 150 bis 249 Mitarbeitenden gilt die Pflicht bereits ab 2027, Unternehmen ab 250 Beschäftigten 
müssen die Verpflichtung ab 2027 jährlich erfüllen. 
 
Es besteht für Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden eine Verpflichtung, über das Einstiegsgehalt 
und dessen Spanne bereits vor dem Bewerbungsprozess zu informieren. Basis ist das Vorjahr. Ob 
nach dem nationalen Gesetz über Gehaltskriterien informiert werden muss, ist noch unbekannt. 
Bewerbende dürfen nicht mehr nach ihrem vorherigen Verdienst gefragt werden. 
 
Anzahl 
Arbeitnehmer 

Arbeitnehmer & 
Bewerber  
Auskunftsanspruch 

Kriterien der 
Gehaltsfestlegung 
Informationspflicht 

Gender-Pay-Gap 
(Verdienstunterschied  
Frauen / Männer) 
Berichtspflicht 

< 50 ab 2026 ? – 

51–99 ab 2026 ab 2026 – 

100–149 ab 2026 ab 2026 ab 2031 (alle 3 Jahre) 

150–249 ab 2026 ab 2026 ab 2027 (alle 3 Jahre) 

250–499 ab 2026 ab 2026 ab 2027 (1x jährlich) 

> 500 ab 2026 ab 2026 ab 2027 (1x jährlich) 
 
Die Richtlinie sieht für den Fall einer geschlechtsbedingten Benachteiligung die Zahlung einer 
Entschädigung vor. Die Umsetzung dieser Sanktionen obliegt den Mitgliedstaaten. 
 
Unternehmen ohne Tarifbindung sollten damit beginnen, ein transparentes und objektives, gut 
nachvollziehbares Vergütungssystem einzuführen. Lohn- und Gehaltslücken müssen behoben 
werden. 
Unternehmen jeder Größe sind ab spätestens 7.6.2026 von den Änderungen in der 
Entgelttransparenz betroffen. Auch als kleines Unternehmen besteht mindestens ein 
Auskunftsanspruch für Beschäftigte und Bewerbende. Unternehmen sollten sich zwecks 
Auskunfterteilung mit dem eigenen Entgeltsystem befassen. 
 
 
4. Die Aktivrente 
 
Auch die sogenannte „Aktivrente“ soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Es soll 
Unternehmen die Möglichkeit eröffnen, ihre langjährigen Mitarbeiter noch über den Eintritt in die 
Altersrente hinaus beschäftigen zu können, wenn die betroffenen Arbeitnehmer dies möchten. 
Dem Vernehmen nach lag der auf den 9.10.2025 datierte Referentenentwurf bis zum 10.10.2025 
zur Möglichkeit der Stellungnahme innerhalb eines Tages bei den Fachverbänden. 
 
Das Gesetz soll neben der Aufhebung des Anschlussverbots (befristete Beschäftigung ohne 
sachlichen Grund nach einer bestimmten Zeit der Beschäftigung) für Menschen ab Erreichen der 
Regelaltersgrenze am 1.1.2026 in Kraft treten. Nach zwei Jahren soll evaluiert werden, ob der 
gewünschte Erfolg eingetreten ist und das Kosten-Nutzen-Verhältnis bewertet werden.  
 
Rentner sollen bis zu 2.000 € monatlich bzw. 24.000 € jährlich steuerfrei hinzuverdienen dürfen. 
Für Frührentner, Selbstständige, Landwirte, Beamte und Minijobber soll die Regelung nicht gelten. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wegen möglicher Verstöße gegen das Gleichbehandlungsgebot sowie der Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung (nach Leistungsfähigkeit) wird mit einer Vielzahl von Gerichtsverfahren gerechnet. 
 
Die Aktivrente soll nur für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bzw. Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Tätigkeit gelten. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aus diesem 
Einkommen sollen wohl von Arbeitgebern und Arbeitnehmern je hälftig abgeführt werden, 
Rentenversicherungsbeiträge nur vom Arbeitgeber. Die Lohnsteuerbefreiung soll direkt im 
Lohnsteuerabzugsverfahren erfolgen, nicht erst in einer Steuererklärung. Es soll also direkt eine 
steuerfreie Auszahlung erfolgen, die auch nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegt. Der 
Steuersatz auf die übrigen Einkünfte wird dadurch nicht erhöht. 
 
 
5. Die Frühstartrente 
 
Gesetzt den Fall, das Renteneintrittsalter würde sich z. B. auf 70 Jahre erhöhen, würde sich im 
Beispiel 1 das Rentenkapital wegen der um 3 Jahre längeren Liegezeit geringfügig erhöhen, 
während es sich im Beispielsfall 2 durch die höheren Einzahlungen mehr erhöht. Zu dem Thema 
„Steuerpflicht der Erträge“ gibt es noch keine Aussage. 
 
Erbrechtliche Regelungen im Todesfall des Berechtigten vor (vollständigem) Bezug der Rente sind 
noch unbekannt. 
 
 
Beispiel 1:  
Nur staatliche Förderung (ohne Eigenbeiträge) 

Einzahlung 
(6. bis 18. Lebensjahr) 

1.440 € (10 €/Monat) 

Rendite 6,00 %/Jahr 

Zeitraum (18. bis 67. Lebensjahr) 49 Jahre 

Endvermögen ca. 36.000 € 

Rente 216 €/Monat über 20 Jahre 

 
 
Beispiel 2:  
Staat + Eigenbeiträge (100 €/Monat ab 18) 

Einzahlung  
(6. bis 18. Lebensjahr) 

1.440 € (10 €/Monat) 

eigene Einzahlungen  
(ab dem 18. Lebensjahr) 

100 €/Monat 

Gesamteinzahlung 60.240 € 

Rendite 6,00 %/Jahr 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zeitraum (18. bis 67. Lebensjahr) 49 Jahre 

Endvermögen ca. 374.000 € 

Rente 2.200 €/Monat über 20 Jahre (4 % 
Rendite) 

 
 
6. Schätzung nach amtlicher Richtsatz-sammlung 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 18.6.2025 bereits zum zweiten Mal durch Urteil ein und 
dasselbe Verfahren zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das erstinstanzliche 
Finanzgericht Hamburg zurückverwiesen, im ersten Fall durch Beschluss. 
 
Der Kläger betreibt eine Diskothek mit mehreren offenen Ladenkassen und im Wesentlichen mit 
Bargeschäften. Zum Feierabend wurden die offenen Ladenkassen zu einer Kasse 
zusammengeführt. Weitere Einzelaufzeichnungen zu den jeweiligen Kassen gab es nicht. 
 
Das Finanzamt nahm nach einer Außenprüfung eine Hinzuschätzung auf Basis der 
Richtsatzsammlung mit 300 % vor und bediente sich darüber hinaus zur Durchführung der 
Schätzung der amtsinternen „Fachinformation Betriebsprüfung für das Bundesland Nordrhein-
Westfalen“, welches es dem Kläger jedoch nicht zugänglich machte.   
 
Der Kläger setzte sich zunächst außergerichtlich und sodann gerichtlich in zwei Rechtsgängen 
gegen die Hinzuschätzung zur Wehr. 
 
Da es sich bei der Richtsatzsammlung um ein vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
stammendes Verwaltungsschreiben handelt, welches auf Weisung in sämtlichen Finanzbehörden 
zur Hinzuschätzung genutzt wird, ist das BMF dem Rechtsstreit auf Aufforderung des BFH 
beigetreten, mit der Folge, dass eine gerichtliche Entscheidung sich auch für oder gegen dieses 
richtet. 
 
Der BFH hat entschieden, dass eine Diskothek keiner in der Richtsatzsammlung genannten 
Gewerbeklasse zuzuordnen ist. Auch sei der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden, 
nachdem dem Kläger die Fachinformation nicht zugänglich gemacht wurde. 
 
Grundsätzlich könne bei Mängeln in der Kassen- und Buchführung zwar hinzugeschätzt werden, 
dieses müsse aber genau begründet werden. Die genauere Schätzmethode ist der ungenaueren 
vorzuziehen. Das Ergebnis müsse nachvollziehbar begründet werden. Das sei hier jedoch nicht 
erfolgt. 
 
Bedient sich die Finanzverwaltung zum Zwecke der Schätzung Vergleichsdatenbanken, verweigert 
jedoch aus Datenschutzgründen, unter Berufung auf das Steuergeheimnis oder aus anderen 
Gründen deren Offenlegung oder bleibt diese nicht nachvollziehbar, so geht dies zu Lasten der 
Finanzverwaltung. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

So war es im vorliegenden Fall. Es bestehen zumindest erhebliche Zweifel, ob eine 
Richtsatzsammlung eine geeignete Schätzungsgrundlage darstellt. 
 
Betroffene sollten bei derart komplexen Fragen immer eine rechtliche und steuerliche Beratung in 
Anspruch nehmen. 
 
 
7. BFH: Zugangsvermutung infrage gestellt  
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte über einen Fall zu entscheiden, bei welchem der Rechtsbehelf 
einen Tag zu spät eingelegt wurde. Die Klägerin hatte den Steuerbescheid per Brief erhalten. Sie 
war beruflich längere Zeit abwesend. Der Briefkasten wurde von Dritten geleert. Auch der 
Steuerbescheid, gegen den verspätet Einspruch eingelegt wurde, war zugegangen. Unklar war der 
Tag des Zugangs. 
 
Der Steuerbescheid wurde an einem Freitag, den 15., versendet und galt nach der damals 
geltenden 3-tägigen Zustellungsfiktion am Montag, den 18., als zugestellt. Nach der nun neuen 
Rechtslage wäre es der 19. gewesen. 
 
Die Klägerin ließ am 19. Einspruch einlegen, nach der früheren Gesetzesfassung einen Tag zu 
spät. Sie trug vor, der Zustelldienst würde am Samstag nie zustellen, sodass die Zustellfrist um 
einen Tag zu verlängern sei. 
 
Dies lehnte der BFH ab, da innerhalb der Frist zumindest an einem Tag Post zugestellt wurde, 
nämlich am Montag. Da die Klägerin nicht habe nachweisen können, dass der Bescheid erst am 
19. zugegangen war bzw. sie auch den Zugang als solches nicht abstritt (dann hätte das 
Finanzamt den Zugang beweisen müssen), war die Einspruchsfrist versäumt. 
 
Wer Dritte den Briefkasten leeren lässt, sollte bei Behördenpost immer das Zugangsdatum auf 
dem Umschlag vermerken lassen. 
 
 
8. Steuerfreiheit bei Rückabwicklung einer Anteilsübereignung 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu entscheiden, ob die Rückabwicklung einer 
Anteilsübertragung von GmbH-Anteilen unter Eheleuten rückwirkend die Steuerpflicht des 
ursprünglich steuerpflichtigen Übertragungsvorgangs entfallen lässt. 
 
Ein zusammen zur Einkommensteuer veranlagtes Ehepaar vereinbarte abweichend vom 
Güterstand der Zugewinngemeinschaft mit notariellem Vertrag den Güterstand der Gütertrennung. 
 
Der Ehemann war an einer GmbH beteiligt. Zum Ausgleich des Zugewinns übertrug er seiner 
Ehefrau Anteile an der GmbH. Die Eheleute gingen nach steuerlicher Beratung davon aus, dass 
diese Übertragung steuerfrei sein würde und gaben in der Einkommensteuererklärung keinen 
Veräußerungsgewinn an. Dies sah das Finanzamt anders. Es setzte Einkommensteuer bezogen 
auf den Übertragungsvorgang fest. 
 
Daraufhin schlossen die Eheleute eine notarielle Änderungsvereinbarung. Die Ehefrau übertrug 
ihrem Ehemann die GmbH-Anteile zur Alleinberechtigung zurück und trat die Gesellschaftsanteile 
an ihn ab. Sie vereinbarten nunmehr eine Geldzahlung des Ehemannes an seine Frau. Diese 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

stundete ihrem Mann jedoch die Zahlung. Es wurde vertraglich festgehalten, dass die Eheleute im 
ursprünglichen Vertrag von dessen Steuerfreiheit ausgegangen waren. 
 
Sowohl das Finanzgericht als auch der BFH schlossen sich der Auffassung der Kläger an und 
entschieden, dass die rückwirkende Änderung des Ehevertrags anzuerkennen sei, da die Eheleute 
darlegen und nachweisen konnten, dass sie den ursprünglichen Vertrag nur deshalb so 
geschlossen hatten, weil sie übereinstimmend von der Steuerfreiheit ausgegangen waren. Somit 
sei die Geschäftsgrundlage ausnahmsweise entfallen. 
 
Insbesondere komme es nicht darauf an, ob das Finanzamt von den Umständen, die 
Geschäftsgrundlage des ursprünglichen Vertrags geworden waren, Kenntnis hatte. 
 
 
9. E-Rechnung: Entwurf einer neuen Anweisung 
 
Bevor die elektronische Rechnung (E-Rechnung) für die meisten inländischen Unternehmen im 
B2B-Wirtschaftsverkehr zum 1.1.2025 zur Pflicht geworden ist, hatte das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) sein erstes Anwendungsschreiben am 15.10.2024 veröffentlicht. 
 
Weitere beabsichtigte Ergänzungen hat das BMF durch ein Entwurfsschreiben am 25.6.2025 zur 
Stellungnahme an die Verbände versendet. 
 
Die endgültige Version des Änderungs- bzw. Ergänzungsschreibens soll im Laufe des vierten 
Quartals 2025 veröffentlicht werden. Der Umsatzsteueranwendungserlass soll umfassend an die 
gesetzlichen Regelungen angepasst werden. 
 
Fehler im ersten BMF-Schreiben werden in dem Entwurf korrigiert. Beschädigte Dateien, die als E-
Rechnung versendet werden, stellen danach eine sonstige Rechnung dar. Nur eine Rechnung, die 
dem Format EN 16931 entspricht, stellt auch eine E-Rechnung dar. 
 
Die Regelungen zur E-Rechnung für Kleinunternehmen im BMF-Schreiben vom 15.10.2024 sollen 
an die Änderungen im Rahmen des Wachstumschancengesetzes angepasst werden. 
Für die freiwillige Nutzung einer E-Rechnung durch ein Kleinunternehmen in anderen als den 
zugelassenen Formaten benötigen diese die zumindest konkludente Zustimmung des jeweiligen 
Empfängers. 
 
Ausweislich des Entwurfs soll eine Rechnungskorrektur der ursprünglichen Rechnung nicht 
erforderlich sein, wenn sich lediglich die Bemessungsgrundlage ändert, z. B. wegen Mängelrügen 
im Rahmen einer Bauabnahme. 
 
Wenn sich allerdings der Leistungsumfang oder der Leistungsgehalt ändern, soll eine 
Rechnungskorrektur erforderlich sein. Bei nachträglichen Entgelterhöhungen soll der gleiche 
Rechnungstyp genutzt werden, wie z. B. bei der Rechnungskorrektur. Nur der strukturierte Teil der 
E-Rechnung unterliegt der 8-jährigen Aufbewahrungsfrist, der Bildteil ist jedoch GoBD-konform zu 
verwahren. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
10. Beitragsbemessungsgrenzen ab 2026 
 
Das Bundeskabinett hat am 8.10.2025 eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen für 2026 
beschlossen, die Zustimmung des Bundesrates steht noch aus. In das gesetzliche 
Sozialversicherungssystem einzahlende Menschen mit höherem Einkommen zahlen dann auf 
einen höheren Anteil ihres Einkommens Beiträge. 
 
Die Beitragsbemessungsgrenzen sehen wie folgt aus: 
 
Sozialversicherungsrechengröße Monat Jahr 

Bezugsgröße in der Sozialversicherung 3.955 € 47.460 € 

Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB 
V 
(Versicherungspflichtgrenze) in der 
Kranken- und Pflegeversicherung 

6.450 € 77.400 € 

Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 SGB 
V 
(Beitragsbemessungsgrenze) in der 
Kranken- und Pflegeversicherung 

5.812,50 € 69.750 € 

Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Renten- 
versicherung und Arbeitslosenversicherung 

8.450 € 101.400 € 

Beitragsbemessungsgrenze in der 
knappschaftlichen 
Rentenversicherung 

10.400 € 124.800 € 

vorläufiges Durchschnittsentgelt 2026  
in der Rentenversicherung 

- 51.944 € 

(endgültiges) Durchschnittsentgelt 2024  
in der Rentenversicherung 

- 47.085 € 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die  
 Berechnung von  
 Verzugszinsen 

 seit 1.7.2025 =  1,27 % 
 1.1. – 30.6.2025 =  2,27 % 
 1.7. – 31.12.2024 =  3,37 % 
 1.1. – 30.6.2024 =  3,62 % 
 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
www.bundesbank - Basiszinssatz 

 
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

  
 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2025: Oktober = 123,0; September = 122,6; August = 122,3; Juli = 
122,2; Juni = 121,8; Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2; Februar = 
120,8; Januar = 120,3 
2024: Dezember = 120,5; November = 119,9 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren 
 

 
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für 
Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rechtsstand: 11.11.2025 
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